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 Veröffentlicht am 09.10.1973

Norm

ZPO §235 Abs3 E

Rechtssatz

Kommt es bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Klagsänderung im Einzelfalle auf die Frage der Spruchreife

an, so kann es sich nur darum handeln, ob die Sache, wenn von dem Vorbringen des Klägers über die Klagsänderung

zur Gänze abgesehen wird, bis zur Entscheidung gediehen ist.
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